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§ 312c BGB Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen nach Maßgabe des Artikels 246 
§§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. 

(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine Identität und den ge-
schäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offenzule-
gen. 

(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der Laufzeit des Vertrags jederzeit 
vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Verfügung stellt. 

(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln und 
weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

 

§ 312d BGB Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen 

(1) 1Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
2Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren 
ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der Informa-
tionspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Emp-
fänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teil-
lieferung und bei Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch dann, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher 
sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträ-
gen 

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für 
eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum über-
schritten würde, 

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher 
seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher sei-
ne Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, 

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden, 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand 
haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer kei-
nen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstlei-
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stungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft 
oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren 
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, oder 

7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf Veranlassung des Verbrauchers 
unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um Fi-
nanzdienstleistungen handelt. 

(5) 1Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 355 oder § 356 
zusteht. 2Bei Ratenlieferungsverträgen gilt Absatz 2 entsprechend. 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen hat der Verbraucher abweichend von § 357 
Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung nach den Vorschriften über den gesetzlichen 
Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen worden ist und wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt. 

 

§ 312e BGB Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

(1) 1Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung 
von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Ver-
trag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren 
Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann, 

2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten In-
formationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 

2Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die 
Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. 

(2) 1Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag ausschließlich durch in-
dividuelle Kommunikation geschlossen wird. 2Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine 
Anwendung, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes verein-
bart wird. 

(3) 1Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
2Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von 
§ 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 

 

§ 355 BGB Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 

(1) 1Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, 
so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, 
wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. 2Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist gegenüber dem Unter-
nehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

(2) 1Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss eine 
den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt 
wird. 2Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteil-
te Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Ver-
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braucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che unterrichtet hat. 3Wird die Widerrufsbelehrung dem Verbraucher nach dem gemäß Satz 1 oder 
Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. 4Dies gilt auch 
dann, wenn der Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht gemäß Artikel 246 § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu einem späteren als 
dem in Satz 1 oder Satz 2 genannten Zeitpunkt unterrichten darf. 

(3) 1Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 
entsprechende Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt worden ist. 2Ist der Ver-
trag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht, bevor dem Verbraucher auch eine Ver-
tragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde 
oder des Antrags zur Verfügung gestellt wird. 3Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast 
den Unternehmer. 

(4) 1Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss.2Diese Frist beginnt 
bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Empfänger. 3Abweichend von Satz 1 
erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend den Anforderungen 
des § 360 Abs. 1 über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden ist, bei Fernabsatzverträgen 
über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten ge-
mäß Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 

 

§ 357 BGB Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe 

(1) 1Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung. 2§ 286 Abs. 3 gilt für die 
Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die dort be-
stimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Verbrauchers. 3Dabei be-
ginnt die Frist im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Verbrauchers mit Abgabe dieser 
Erklärung, im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers mit deren Zugang. 

(2) 1Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die 
Sache durch Paket versandt werden kann. 2Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf 
und Rückgabe der Unternehmer. 3Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, dür-
fen dem Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, 
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn 
bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der 
bestellten entspricht. 

(3) 1Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn 
er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewie-
sen worden ist, sie zu vermeiden. 2Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertrags-
schluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Un-
ternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem ein-
gesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Verschlechterung 
ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. 4§ 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine 
Anwendung, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist 
oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. 

(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
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§ 360 BGB Widerrufs- und Rückgabebelehrung 

(1) 1Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher entsprechend den 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine wesentlichen Rechte deutlich ma-
chen. 2Sie muss Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf und in Textform oder durch 
Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist erklärt werden kann, 

3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklä-
ren ist, und 

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, dass zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache genügt. 

(2) 1Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 2Sie muss Folgendes 
enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückgabe, 

2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung des Rückgaberechts keiner Begründung bedarf, 

3. einen Hinweis darauf, dass das Rückgaberecht nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn die 
Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen in Textform innerhalb 
der Rückgabefrist ausgeübt werden kann, 

4. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, an den die Rückgabe zu erfolgen hat 
oder gegenüber dem das Rücknahmeverlangen zu erklären ist, und 

5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Rückgabefrist sowie darauf, dass zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Sache oder des Rücknahmeverlangens genügt. 

(3) 1Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende Widerrufsbelehrung genügt den 
Anforderungen des Absatzes 1 und den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das 
Muster der Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet 
wird. 2Die dem Verbraucher gemäß § 356 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 mit-
zuteilende Rückgabebelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 2 und den diesen ergän-
zenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 2 zum Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. 3Der Unternehmer darf unter Beachtung 
von Absatz 1 Satz 1 in Format und Schriftgröße von den Mustern abweichen und Zusätze wie die 
Firma oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen. 

 

Art 246 § 1 EGBGB Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen  

(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Vertragserklärung folgende Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikati-
onsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des geschäftlichen 
Zwecks zur Verfügung stellen: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen ge-
werblich tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, 
und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß 
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Nummer 2 und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigun-
gen oder Personengruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten, 

4. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informationen darüber, wie der 
Vertrag zustande kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende 
Leistung zum Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu 
erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht 
zu erbringen, 

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbe-
standteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis 
angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 
Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie einen Hinweis auf mögli-
che weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden, 

9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingun-
gen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere den Namen und die Anschrift desjenigen, gegen-
über dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe ein-
schließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der 
Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleistung zu 
zahlen hat, 

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommu-
nikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rech-
nung gestellt werden, und 

12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises. 

(2) … [Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen] … 

(3) Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer dem Verbraucher nur Informationen nach Absatz 
1 zur Verfügung zu stellen, wobei eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur erforderlich ist, wenn der 
Verbraucher eine Vorauszahlung zu leisten hat. Satz 1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Ver-
braucher darüber informiert hat, dass auf Wunsch weitere Informationen übermittelt werden kön-
nen und welcher Art diese Informationen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die Über-
mittlung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung verzichtet hat. 

 

Art 246 § 2 EGBGB Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen  

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 bestimmten Informationen in Text-
form mitzuteilen, und zwar bei 

1. Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung oder, wenn auf Ver-
langen des Verbrauchers der Vertrag telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Fernkom-
munikationsmittels geschlossen wird, das die Mitteilung in Textform vor Vertragsschluss nicht ge-
stattet, unverzüglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags, 

2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, spätestens bis zur voll-
ständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher. 

Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß Satz 1 mitzuteilen: 
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1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen, 

3. bei Finanzdienstleistungen auch die in § 1 Abs. 2 genannten Informationen und 

4. bei der Lieferung von Waren und sonstigen Dienstleistungen ferner 

a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen, die ein Dauerschuldverhältnis 
betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 

b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und Garantiebedingungen. 

(2) Eine Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 ist entbehrlich bei 
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht wer-
den, sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikati-
onsmittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall aber über die Anschrift 
der Niederlassung des Unternehmers informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen 
kann. 

(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Nr. 10 über das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts kann der Unternehmer die 
in den Anlagen 1 und 2 für die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht vorgesehenen 
Muster in Textform verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 4 Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in den Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind, bedürfen sie einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form. 

 

Art 246 § 3 EGBGB Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr  

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den Kunden unterrich-
ten 

1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen, 

2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird 
und ob er dem Kunden zugänglich ist, 

3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Ver-
fügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung erkennen 
und berichtigen kann, 

4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und 

5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, sowie 
über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken. 

 


